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Dr. Nikolaus Arnold ist Rechtsanwalt in Wien und geschäft sführender 
Gesellschaft er der ARNOLD Rechtsanwälte GmbH (www.arnold.biz). Er ist 
als Rechtsanwalt und Sti ft ungsvorstand regelmäßig mit sti ft ungsrecht-
lichen und damit in Zusammenhang stehenden Fragen, insbesondere 
auch zu Nachfolge- und Vermögensplanungen, Unternehmensstruktu-
rierungen und erbrechtlichen Bereichen, befasst. Dr. Arnold ist Autor 
zahlreicher Publikati onen zu sti ft ungs-, gesellschaft s- und abgaben-
rechtlichen Themen. Er ist Mitherausgeber und Autor einer systemati -
schen Kommenti erung des Sti ft ungssteuerrechts, eines Handbuchs zum 
Sti ft ungsrecht, eines Kommentars zum Grunderwerbsteuerrecht und 

eines Kommentars zu Rechtsgebühren, Mitherausgeber der GesRZ („Der Gesellschaft er“) und 
Mitglied des Redakti onsbeirats von Aufsichtsrat aktuell. Die erste Aufl age des Kommentars 
zum Privatsti ft ungsgesetz wurde mit dem Walther-Kastner-Preis ausgezeichnet.

Seit nunmehr fast 30 Jahren ist die Rechtsform der Privatsti ft ung aus dem Rechts- 
und Wirtschaft sleben nicht mehr wegzudenken. An der Spitze der wichti gsten Unter-
nehmensgruppen Österreichs stehen überwiegend Privatsti ft ungen. Privatsti ft ungen 
leisten aber auch einen unverzichtbaren Beitrag im gemeinnützigen Bereich. 

Eine verti eft e Auseinandersetzung mit dem Sti ft ungsrecht ist daher für Prakti ker 
unverzichtbar.

Das von dem Spezialisten für Sti ft ungsrecht, Dr. Nikolaus Arnold, verfasste Standard-
werk zum Privatsti ft ungsgesetz (PSG) bietet demnächst in bereits 4., neu bearbeite-
ter und erweiterter Aufl age eine detaillierte Darstellung der Rechtslage.

In Ihrer Buchhandlung oder direkt ab Verlag. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Überblick über die wichti gsten Entwicklungen 
zum Privatsti ft ungsrecht sowie aktuelle 
Entscheidungen kostenlos zum Download:
www.privatsti ft ung.info 
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Errichtung und Entstehung einer Privatstiftung

§ 7. (1) Die Privatstiftung wird durch eine Stiftungserklärung errichtet; sie entsteht

mit der Eintragung in das Firmenbuch.

(2) Für Handlungen im Namen der Privatstiftung vor der Eintragung in das Firmen-

buch haften die Handelnden zur ungeteilten Hand.

Stammfassung (BGBl 1993/694)
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I. Allgemeines

§ 7 Abs 1 PSG regelt einerseits den Zeitpunkt der Errichtung der Privatstiftung (Vorstiftung;

siehe § 7 Rz 5 f) und setzt andererseits den Zeitpunkt des Entstehens der Privatstiftung als

juristische Person fest.

Im Abs 2 leg cit ordnet der Gesetzgeber an, dass für Handlungen im Namen der Privatstif-

tung vor deren Eintragung in das Firmenbuch die Handelnden zur ungeteilten Hand haften (so
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tung fortgesetzt werden (vgl sinngemäß zur persönlichen Außenhaftung der Gründer einer Vor-
GmbH für Verbindlichkeiten nach Scheitern der Eintragung und Fortführung der Geschäfte BGH
4.11.2002, II ZR 204/00, GmbHR 2003, 97).

IV. Entstehen der Privatstiftung
Mit der Eintragung im Firmenbuch entsteht die Privatstiftung (§ 7 Abs 1 2. Halbsatz PSG). Die
Eintragung wirkt konstitutiv (ErlRV zum § 7). Durch diesen konstitutiven Rechtsakt entsteht
die Privatstiftung als juristische Person (Einl Rz 12; § 1 Rz 5) und endet die Vorstiftung (vgl
§ 7 Rz 7).

Organe der Vorstiftung werden automatisch solche der Privatstiftung, ohne dass es eines
weiteren Bestellungsaktes bedarf.

Rechte und Pflichten der Vorstiftung gehen auf die Privatstiftung über. Die Privatstiftung
setzt die Vorstiftung zumindest im Wege der Gesamtrechtsnachfolge fort (so zur GmbH Reich/
Rohrwig, GmbH-Recht I2, Rz 1/533), sofern nicht überhaupt kraft umwandlungsähnlichen
Rechtsvorganges Identität der Rechtsträger (mE zu Recht) anzunehmen ist (Koppensteiner/
Rüffler, GmbHG3, § 2 Rn 28 mwN; zur AG Zollner in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG3, § 34 Rz 31).
Einer Genehmigung (etwa durch die Privatstiftung, vertreten durch den Stiftungsvorstand)
bedarf der Übergang von Rechten und Pflichten nicht. Zur Beendigung der Handelndenhaf-
tung vgl § 7 Rz 15.

V. Errichtungsmängel
Wird bei der Errichtung der Stiftungsurkunde die maßgebliche Form (dh grundsätzlich die
Form des Notariatsaktes bzw bei Privatstiftungen von Todes wegen zusätzlich die Form der
letztwilligen Verfügung) nicht eingehalten, kann die Privatstiftung nicht entstehen. Da es
schon an der Grundlage für die Errichtung der Privatstiftung mangelt, kommt es nicht zu den
Änderungsbefugnissen des Stiftungsvorstands nach § 33 Abs 1 PSG; dieser kann die Nichtein-
haltung der maßgeblichen Form daher auch nicht sanieren. Mitunter ist dem Willen des Stif-
ters im Wege der Konversion möglichst nahezukommen (siehe auch § 8 Rz 9).Bei Nichteinhaltung der Formvorschriften liegt ein Eintragungshindernis vor. Die Nicht-
einhaltung der Formvorschriften in Bezug auf die Stiftungszusatzurkunde hindert das Entstehen
der Privatstiftung aber nicht. Dies ergibt sich schon daraus, dass eine Privatstiftung über eine
Stiftungszusatzurkunde verfügen kann, aber nicht muss (N. Arnold in Arnold/Ludwig (Hrsg), Stif-
tungshandbuch3, Rz 2/32).

Bei Fehlen der zwingenden Mindestinhalte der Stiftungsurkunde oder unzulässigen Rege-
lungen liegt gleichfalls ein Eintragungshindernis vor. Eintragungshindernisse können durch
die Stifter bzw den Stiftungsvorstand nach Maßgabe des § 33 Abs 1 PSG saniert werden. Er-
folgt die Eintragung der Privatstiftung in das Firmenbuch trotz Vorliegens unzulässiger Rege-
lungen oder Fehlens zwingender Mindestinhalte, ist die Privatstiftung jedenfalls entstanden.
Gegen zwingende Bestimmungen verstoßende Regelungen der Stiftungserklärung sind als nicht
existent anzusehen (N. Arnold in Arnold/Ludwig (Hrsg), Stiftungshandbuch3, Rz 2/33; Csoklich,
PSR 2010, 9 f).
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Das Standardwerk zum Privatstiftungsgesetz 
(PSG) bietet in 4., neu bearbeiteter und er-
weiterter Auflage eine detaillierte Darstellung 
der Rechtslage. Besondere Berücksichtigung 
finden dabei praxisrelevante Fragestellungen 
sowie umstrittene oder noch nicht behandel-
te Bereiche.

Seit der letzten Auflage des Kommentars hat 
sich das Rechtsumfeld der Privatstiftung wei-
terentwickelt und ist eine Vielzahl an höchst-
gerichtlichen Entscheidungen ergangen. 
Diese Neuerungen sind im aktuellen Werk 
ebenso berücksichtigt wie die umfassende 
neue Literatur zu stiftungsrechtlichen Fragen. 
Den Erfahrungen der Praxis entsprechend 
wurden einige Kapitel zusätzlich vertieft.
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